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Der Bürgermeister informiert

Ihr Bürgermeister

Runder Geburtstag 

Besuchen Sie die Gemeindehomepage www.ferschnitz.gv.at

Redaktionsschluss der nächsten Gemeindenachrichten:
Mittwoch, der 04.12.2024 09:00 Uhr
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Am Sonntag, den 10. November fei-
erte unser ehemaliger Herr Pfarrer 
Punz, Ehrenbürger der Marktge-
meinde Ferschnitz, seinen 80. Ge-
burtstag. 
Nach der Heiligen Messe, die der 
Jubilar selber abhielt, gratulierten 
die Pfarre, die Gemeinde und Ab-
ordnungen der Vereine und Körper-
schaften.
Anschließend gab es im Bereich 
des Kirchenplatzes noch eine Aga-
pe, danach ging es zum gemeinsa-
men Mittagessen ins Restaurant Al-
batros.
Herr Pfarrer Johann Punz war von 
2005 bis 2015 Seelsorger in unserer 
Pfarre. 
Während seiner Tätigkeit als Pfarrer 
von Ferschnitz wurde nicht nur un-
sere wunderschöne Pfarrkirche re-
noviert und die Friedhofskapelle sa-
niert, sondern auch der Pfarrhof im 
Obergeschoß mit einer Wärmedäm-
mung isoliert. 

Enorm wichtig war aber auch, dass 
wir in der Pfarre mit Wilson Abraham 
einen hervorragenden Priester be-
kommen haben. Zukunftsweisend 
war auch die Gründung des Pfarr-
verbandes Euratsfeld-Ferschnitz, 
dessen Initiator Herr Pfarrer Punz 
war. 
Die Zusammenarbeit der beiden 
Pfarren funktioniert hervorragend, 
ohne diese Gemeinschaft hätten wir 
keinen Priester mehr bekommen.
Danke für all diese wichtigen Aktivi-
täten und herzlichen Glückwünsche, 
geschätzter Herr Pfarrer Punz zum 
80. Geburtstag. Viel Glück und Ge-
sundheit für die nächsten Jahre.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich 
mich auch bei all jenen Menschen 
bedanken, die mit Ihrer Tätigkeit in 
der Pfarre, mit ihrem Engagement, 
das kirchliche Leben im Jahreskreis 
in unserer Gemeinde bereichern 
und so einen wertvollen Beitrag zum 
sehr guten Miteinander leisten.

Foto: © Leo Roseneder 

Foto: © Leo Roseneder 
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Vereinstätigkeit 

Lebensbaum setzen 

Budget 
Im November wird in den Gemein-
den immer das Budget für das kom-
mende Jahr erstellt. Eine stressige 
Zeit für die Gemeindemitarbeiter:in-
nen, vor allem für unsere „Chef-
buchhalterin“.
Bedingt durch die schon sehr lange 
anhaltende Wirtschaftskrise war es 
heuer besonders schwierig, einen 
ausgeglichenen Haushalt für das 
kommende Jahr zu erstellen.
Die Aufgaben und finanziellen Be-
lastungen werden für die Gemein-
den immer mehr, die dafür notwen-
digen Geldmittel steigen aber leider 
nicht an.
Der finanzielle Spielraum wird daher 
für die meisten Gemeinden in Öster-
reich jedes Jahr enger, im Extremfall 

mit nicht ausgeglichenen Finanz-
haushalten. 
Der Aufgabenbereich der Kommu-
nen umfasst enorm viele Bereiche 
wie zum Beispiel die Finanzierung 
des Gesundheits- und Sozialsys-
tems genauso wie den Bau und die 
Erhaltung der Schulen und Kinder-
gärten, den Straßenbau, die Errich-
tung von Geh- und Radwegen sowie 
den Bau von Trinkwasser und Ab-
wasserentsorgungsanlagen und vie-
le zusätzliche Aufgaben mehr.
Die Gemeinden bieten hervorragen-
de Dienstleistungen in sehr vielen 
Bereichen an, ohne dass es eine 
Anpassung der finanziellen Mittel 
gibt.
Hier wird man sich in Zukunft beim 

Finanzausgleich einiges zu Gunsten 
der Gemeinden einfallen lassen 
müssen, den ohne eine Erhöhung 
der Zuweisungen wird es in abseh-
barer Zeit nicht mehr möglich sein, 
alle Leistungen in gewohnter Weise 
zu erbringen.
Auch wir in Ferschnitz werden die 
nächsten ein bis zwei Jahre den 
Gürtel etwas enger schnallen müs-
sen, es wird das eine oder andere 
Projekt verschoben werden müssen 
um die Wirtschaftskrise ohne Scha-
den zu überdauern.
Aufgeschoben ist aber nicht aufge-
hoben, sobald sich die Wirtschafts-
lage wieder bessert, werden wir 
dann hoffentlich alle unsere geplan-
ten Projekte umsetzen können.

Am 26. Oktober wurden in unserem 
Gemeindegebiet wieder zahlreiche 
Lebensbäume gesetzt. Seit dem 
Jahr 1992 bekommt jedes neugebo-
rene Kind in Ferschnitz einen Le-
bensbaum, meist einen Obstbaum 
aus der Region geschenkt. Die Akti-
on wird von der Jungen Volkspartei 
Ferschnitz in Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde durchgeführt. 
Danke allen, die mitgeholfen haben 
diesen Tag zu organisieren und die 
Bäume zu pflanzen.  
Danke an dieser Stelle auch für die 
tolle Bewirtung bei den einzelnen 
Liegenschaftsbesitzern.

In den letzten Wochen zeigten die 
Ferschnitzer Vereine und Körper-
schaften wieder einmal wie aktiv sie 
sind. Am 3. November organisierte 
der Wanderverein eine sehr gut be-
suchte Herbstwanderung. 
Am Samstag, 9. November präsen-
tierte sich unsere Musikkapelle bei 
einem großartigen Konzert im Turn-
saal in Hochform. Mit Filmmusik 
vom Feinsten begeisterten sie die 

volle Turnhalle.
Am Sonntag, 10. November fand 
nach der Hl. Messe im Gasthof 
Potzmader die Jahreshauptver-
sammlung des Kameradschaftsbun-
des Ortsgruppe Ferschnitz mit tollen 
Berichten statt.
Parallel dazu wurde wieder die jähr-
liche Feuerwehrüberprüfung, die so-
genannte Inspizierung im Feuer-
wehr Haus durchgeführt. 

Auch hier wurde der heimischen 
Wehr ein sehr gutes Zeugnis ausge-
stellt.
Am 15. November gab es dann in 
der "Höll" das Leopoldifest in der 
Höll, ebenfalls sehr gut besucht.
Sehr herzlich gratulieren darf ich un-
serer Fußball-Kampfmannschaft zum 
verdienten Herbstmeistertitel, ohne 
eine einzige Niederlage. Großes 
Kompliment dazu.

Foto: © Leo Roseneder 
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Praktischer Arzt

Dr. Paul FELDBACHER
St. Martin/Y., Hochfeldstraße 14

07412/580 90

Dr. Franz Alois GABLER
Euratsfeld, Gafringstraße 5

07474/280
Kein Wochenenddienst!

07./08.12.+24.12.+31.12. 14./15.12.+26.12. 21./22.12.

DDr. Peter HIDASI
Oed/Amstetten, Marktstraße 19/2

07478/237 66

DDr. Kilyen LASZLO
Blindenmarkt, Lindenstraße 16

07473/26 41

DDr. Wolfgang NEMEC
Amstetten, Bahnhofstraße 4/7

07472/627 55

Dr. Jakob KREUZER
Weistrach, Pfarrsiedlung 9/21

07477/435 50

Dr. med. dent. Joachim ECKERT
St. Georgen/Y., Marktstraße 30

07473/217 79

Dr. Martin WEISSENSTEINER
Haag, Höllriglstraße 10

07434/430 07

07./08.12.

24./25./26.12. 28./29.12. 31.12./01.01.

14./15.12. 21./22.12.

immer Samstags bis 18:00 Uhr 08.12.07.12.

14.12. 21.12.15.12.

25.12.

Wochenend-Notdienste Dezember

Zahnarzt

Apotheken

ELIAS-Apotheke
Amstetten, Reichsstraße 24a

07472/281 07

ELIAS-Apotheke
Amstetten, Reichsstraße 24a

07472/281 07

STADION-Apotheke
Amstetten, Ybbsstraße 35

07472/658 65

STADION-Apotheke
Amstetten, Ybbsstraße 35

07472/658 65

CCA-Apotheke
Amstetten, Waidhofner Straße 1

07472/626 37

22.12. 24.12.

CCA-Apotheke
Amstetten, Waidhofner Straße 1

07472/626 37

MARIAHILF-Apotheke
Amstetten, Wiener Straße 21

07472/627 11

MARIAHILF-Apotheke
Amstetten, Wiener Straße 21

07472/627 11

STADT-Apotheke
Amstetten, Hauptplatz 17-19

07472/622 33

STADT-Apotheke
Amstetten, Hauptplatz 17-19

07472/622 33

STADT-Apotheke
Amstetten, Hauptplatz 17-19

07472/622 33

29.12.26.12. 28.12.

CCA-Apotheke
Amstetten, Waidhofner Straße 1

07472/626 37

MARIAHILF-Apotheke
Amstetten, Wiener Straße 21

07472/627 11

31.12.
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 Öffnungszeiten Dezember
Das Altstoffsammelzentrum Ferschnitz-Kläranlage íst an folgenden Tagen geöffnet:

jeweils von 
16:00 bis 18:00 Uhr!

Letzte Einfahrt 15 Minuten vor Betriebsschluss!

Generell ist die Übernahmemenge je Anlieferer auf max. 1m³ (entspricht ca. einem PKW-Anhänger) je 
Abfallart begrenzt. Mehrmengen werden nur nach Maßgabe der vorhandenen Entsorgungsvolumina der 
jeweiligen Entsorgungseinrichtung übernommen! Bei vollständig gefülltem Sammelbehälter, kann keine 

Übernahme von Abfällen dieser Abfallart durchgeführt werden.  

Montag
02.12.2024

Montag
16.12.2024

Montag
23.12.2024

Montag
30.12.2024

Montag
09.12.2024

Donnerstag, 05.12.2024kein AbfuhrterminDonnerstag, 12.12.2024 Montag, 09.12.2024
Montag, 23.12.2024

Müllabfuhr Dezember 

Altstoffsammelzentrum 

Restmüll Das GelbeBiomüll Altpapier

Mutter-Eltern-Beratung

Die Mutter-Eltern-Beratung findet 
jeden 1. Donnerstag 

im Monat von 14:00 - 15:00 Uhr
 im Erdgeschoss des 

Mehrzweckhauses statt.

Gemeinderärztin
Dr. Ulrike Stierschneider

Hebamme 
Lucia Kralovec-Sollböck, BSc

Am Dienstag, den 10.12.2024 
von 15:00 bis 16:00 Uhr wird 
von Herrn Notar Mag. Karl Stras-
ser der nächste Sprechtag am 
Gemeindeamt Ferschnitz durch-
geführt.
Bei Interesse melden Sie sich bit-
te bis Montag, den 09.12.2024 
am Gemeindeamt (07473/8297) 
an!

Am Dienstag, den 17.12.2024 
von 17:00 bis 18:30 Uhr führt 
Rechtsanwalt Dr. Martin Brands-
tetter kostenlose Rechtsberatung 
für unsere Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürger durch.
Bei Interesse melden Sie sich bit-
te bis Montag, den 16.12.2024
am Gemeindeamt (07473/8297) 
an!

RechtsberatungNotarielle Beratung
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05.12.2024

13.12.2024

08.11.2024

Perchtenlauf
Veranstalter: 
VZB Ferschnitz
Ort: Fa. Datzreiter, Elda 11
Zeit: 15:00 Uhr

07.12.2024

Nikolausaktion
Veranstalter: 
USV Ferschnitz
Start: Gemeindegebiet Ferschnitz
Zeit: -

03.12.2024

Offenes Singen
Veranstalter: 
NÖs Senioren Ortsgruppe Ferschnitz
Ort: Gasthof Potzmader
Zeit: 15:00 Uhr

21.12.2024

24.12.2024

Weihnachtskindergarten
Veranstalter: 
Junge Volkspartei Ferschnitz
Ort: Turnsaal Volksschule
Zeit: 12:30 - 15:00 Uhr

Adventkonzert
Veranstalter: 
Orgelverein Ferschnitz
Ort: Pfarrkirche Ferschnitz
Zeit: 16:30 Uhr/09:00 Uhr

19.12.2024

Weihnachtsfest - 
Bouncing Pistols
Veranstalter: 
Maximilian Peheim
Ort: Gasthof Potzmader
Zeit: 18:00 Uhr 

08.12.2024

Jahreshauptversammlung
Veranstalter: 
USV Ferschnitz
Ort: Gasthof Potzmader
Zeit: 10:00 Uhr

Wanderer Stammtisch

Veranstalter: 
Wanderverein Ferschnitz
Ort: Gasthof Potzmader
Zeit: 19:00 Uhr

24.12.2024

31.12.2024

Jahresrückblick-
Dankgottesdienst
Veranstalter: 
Pfarre Ferschnitz
Ort: Pfarrkirche Ferschnitz
Zeit: 16:30 Uhr

31.12.2024

Silvesterparty 2024

Veranstalter: 
Restaurant Albatros
Ort: Edla 18
Zeit: 18:00 Uhr

12.12.2024

Weihnachtsfeier
Veranstalter: 
NÖs Senioren Ortsgruppe Ferschnitz
Ort: Gasthaus Affengruber
Zeit: 16:00 Uhr

24.12.2024

Christmette
Veranstalter: 
Pfarre Ferschnitz
Ort: Pfarrkirche Ferschnitz
Zeit: 22:00 Uhr 

Kindermette
Veranstalter: 
Pfarre Ferschnitz
Ort: Pfarrkirche Ferschnitz
Zeit: 15:00 Uhr

14./15.12.2024

Sprechtag Rechtsanwalt

Veranstalter: 
Marktgemeinde Ferschnitz
Ort: Gemeindeamt
Zeit: 17:00-18:30 Uhr

17.12.2024

Oldtimer Stammtisch
Veranstalter: 
Oldtimerfreunde Senftenegg
Ort: Gasthof Potzmader
Zeit: 19:00 Uhr

Sprechtag Notar
Veranstalter: 
Marktgemeinde Ferschnitz
Ort: Gemeindeamt
Zeit: 15:00-16:00 Uhr

10.12.202408.12.2024

Imkermesse - Hl. Ambrosius
Veranstalter: 
Pfarre Ferschnitz
Ort: Pfarrkirche Ferschnitz
Zeit: 08:00 Uhr

Veranstaltungskalender Dezember
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Geburten & Todesfälle
TodesfälleGeburten

Baumann Luca
Oberer Markt 105/2

Sachslehner Gerhard (im 77.Lj.)
Feldstraße 8/1

Feier der Geburtstags- und Hochzeitsjubiläen
Die Marktgemeinde Ferschnitz lud 
zu einer gemeinsamen Feier aller 
Geburtstagsjubiläen (80iger, 85iger 
und 90iger) und Hochzeitsjubiläen 

(ab der Goldenen Hochzeit) der 
zweiten Jahreshälfte Juli bis De-
zember 2024 in das Restaurant Al-
batros ein. 

Es gratulierten die Gemeindevertre-
tung, die Vereine sowie die Pfarre 
Ferschnitz.

Foto: © Leo Roseneder 
Es wurden folgende Hochzeiten und 
Geburtstage gefeiert:

Goldene Hochzeit:
Mayerhofer Hedwig und Rudolf
(Kring 49/1)

80. Geburtstag:
Ernestine Schnakl, (Weinzierl 21/1)
Johann Beneder, (Hauptstraße 41/2)

85. Geburtstag:
Rudolf Hanicak, (Rudlingstraße 12/2)
Franz Hülmbauer, (Kring 51)

95. Geburtstag:
Rudolf Dorfmeister, (Hauptstraße 33/1)

Die Marktgemeinde Ferschnitz gra-
tuliert folgenden Jubilaren, die nicht 
an der Gratulationsfeier teilnahmen:

85. Geburtstag:
Josef Dorninger, (Hauptstraße 9/2)
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Informationen vom Hausarzt

Wie versprochen möchte ich Ihnen 
hiermit weitere Informationen zum ge-
planten Ordinationsstart ab Jänner 
2025 zukommen lassen. Die Bau- und 
Vorbereitungsarbeiten für die Contai-
neranlage sind bereits im vollen Gan-
ge und der Transport sowie das Auf-
stellen der Anlage sollte, sofern es 
die Wetterbedingungen zulassen, Mit-
te Dezember stattfinden. Anschlie-
ßend wird intensiv daran gearbeitet, 
sämtliche Installations- und Einrich-
tungsarbeiten sowie die Inbetrieb-
nahme aller Geräte fertigzustellen, so-
dass der Ordinationsbetrieb hoffent-
lich mit 13.01.2025 starten kann. 

Die Ordinationszeiten stehen be-
reits fest und lauten wie folgt:

Montag:            
07:30 - 12:00 Uhr

Dienstag:          
07:30 - 11:30 Uhr 

und
 16:00 - 19:00 Uhr

Mittwoch:         
07:30 - 12:00 Uhr

Donnerstag:    
 Ordination geschlossen

Freitag:             
07:30 - 11:30 Uhr

Der „ordinationsfreie“ Donnerstag 
wurde in Absprache mit den Kolle-
gen im Sprengel gewählt, wodurch 
an jedem Wochentag eine geöffnete 
Ordination in den Nachbargemein-
den zur Verfügung steht. 

Das Ziel von meinem Team und mir 
ist es, einen reibungslosen Ordinati-
onsbetrieb zu organisieren und War-
tezeiten zu minimieren, weshalb 
Konsultationen auch nur nach vor-
heriger Terminvereinbarung stattfin-
den können. 

Am Beginn unserer Tätigkeit wird es 
bestimmt einige Zeit in Anspruch 
nehmen, bis alle Abläufe und Pro-
zesse organisiert bzw. optimiert 
sind, weshalb ich gleich vorweg um 
etwas Geduld und Nachsicht bitte, 
wenn anfänglich fallweise längere 
Wartezeiten entstehen. 
Sollte ich im Rahmen eines medizi-
nischen Notfalles in der Gemeinde 
die Ordination während der Öff-
nungszeiten kurzfristig verlassen 
müssen, können ebenso nicht plan-
bare Verzögerungen eintreten. 

Bezüglich Aufnahme bzw. Betreu-
ung der Patienten in unserer Ordina-
tion kursiert leider eine Vielzahl an 
Gerüchten, welche ich unbedingt 
richtigstellen möchte! Ich bin in mei-
ner Tätigkeit lt. Stellenplan primär 
für die ärztliche Versorgung der Ge-
meinde Ferschnitz zuständig, möch-
te jedoch für alle Menschen mit me-
dizinischen Anliegen aus der Region 
bzw. den Nachbargemeinen als Arzt 
im Bedarfsfall „da sein“ und somit 
auch versuchen, für jedes Anliegen 
einen Lösungsansatz zu finden.

Eine Terminvereinbarung wird voraus-
sichtlich ab 10.01.2025 sowohl tele-
fonisch als auch über die Ordinations-
homepage unter www.drstadlbauer.at
möglich sein.

Der Webauftritt unserer Ordination 
ist für Mitte Dezember vorgesehen, 
worin ich Sie mit wichtigen Details 
zum Ordinationsstart informieren 
und weiters auch zukünftig mit wert-
vollen Informationen (Wochenend-
bereitschaft im Sprengel, etc.) in 
Kenntnis setzen möchte. 

Liebe Ferschnitzer:innen!   
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Am 26. Jänner 2025 wird der Ge-
meinderat neu gewählt. Unsere 
„Amtliche Wahlinformation“ erleich-
tert das gesamte Prozedere der Ab-
wicklung – für Sie und für die Ge-
meinde. 

Wir möchten seitens der Gemeinde 
unsere Bürgerinnen und Bürger bei 
der bevorstehenden Gemeinderats-
wahl optimal unterstützen. Deshalb 
wird Ihnen im Dezember eine „Amtli-
che Wahlinformation - Gemeinde-
ratswahl 2025“ zugestellt. Achten 
Sie daher bei all der Papierflut, die 
anlässlich der Wahl und der Vor-
weihnachtszeit verschickt wird, be-
sonders auf unsere Mitteilung.

Diese ist mit Ihrem Namen persona-
lisiert und beinhaltet eine Buchsta-
ben/Ziffernkombination für die 
Beantragung einer Wahlkarte im In-
ternet sowie einen schriftlichen, ab-
trennbaren Wahlkartenantrag mit 
Rücksendekuvert.

Doch was ist mit all dem zu tun?
Zur Erleichterung der Wahlabwick-
lung sollte der personalisierte Ab-
schnitt sowie ein amtlicher Lichtbild-
ausweis zur Wahl am 26. Jänner 
2025 ins Wahllokal mitgebracht wer-
den. 
Werden Sie am Wahltag nicht in 
Ihrem Wahllokal wählen können, 
dann wird die frühzeitige Beantra-
gung einer Wahlkarte für die Brief-
wahl empfohlen. 
Zur Beantragung einer Wahlkarte 
stehen drei Möglichkeiten zur Verfü-
gung: 
• Persönlich im Gemeindeamt,
• schriftlich mit der beiliegenden

personalisierten Anforderungs-
karte mit Rücksendekuvert oder

• elektronisch im Internet.

Mit dem personalisierten Code auf 
der „Amtlichen Wahlinformation“, 
Ablichtung eines amtlichen Licht-
bildausweises, Eingabe der Reise-
passnummer oder mitttels digitaler 
Signatur kann rund um die Uhr unter 
www.meinewahlkarte.at eine Wahl-
karte beantragt werden.

Unsere Tipps: 
Die Wahlkarte sollte möglichst früh-
zeitig beantragt werden, um eine 
zeitgerechte Zustellung zu ermögli-
chen. Wahlkarten können nicht per 
Telefon beantragt werden! 

Der letztmögliche Zeitpunkt für 
schriftliche und Online-Anträge ist 
Mittwoch, der 22. Jänner 2025, 
24:00 Uhr.

Eine Persönliche Antragsstellung ist 
bis Freitag, den 24. Jänner 2025, 
12:00 Uhr möglich.

Die Zustellung der Wahlkarte erfolgt 
frühestens ab Anfang Jänner 2024 
eingeschrieben an Ihre angegebene 
Adresse.

Wählen mit Wahlkarten:

Vor dem Wahltag:
• Per Briefwahl, die Wahlkarte

muss bis spätestens 26. Jänner
2025 um 6:30 Uhr bei der Ge-
meinde einlangen

Am Wahltag:
• Durch persönliche Stimmabga-

be in jedem Sprengel Ihrer Ge-
meinde.

• Während der Öffnungszeiten
kann die unterfertigte Briefwahl-
karte in Ihrem Wahllokal abge-
geben oder durch Boten über-
bracht werden.

Verwenden Sie bitte für die Wahl-
kartenanträge diese amtliche 

Wahlinformation! - Sie erleichtern 
uns wesentlich die Arbeit!

Meine Wahlkarte & Meine Wahlinfo zur Gemeinderatswahl 2025 
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Mit den aktuellen Förderungen ist 
der Heizungstausch so attraktiv wie 
nie zuvor. 
Die Aufstellung und der Austausch 
von Heizkesseln bzw. die Aufstel-
lung von Öfen ist gemäß § 16 NÖ 
Bauordnung 2014 innerhalb von 4 
Wochen nach Fertigstellung der 
Baubehörde zu melden. 

Im speziellen handelt es sich dabei 
um folgende Vorhaben:

• § 16 (1) Z 3, die Aufstellung von
Heizkesseln mit einer Nennwär-
meleistung von nicht mehr als
50 kW, welche an eine über
Dach geführte Abgasanlage an-
geschlossen sind, sowie der
Austausch solcher Heizkessel,
wenn dabei der eingesetzte
Brennstoff und die Bauart ver-
ändert werden;

• § 16 (1) Z 3a, der Austausch von
Heizkesseln mit einer Nennwär-
meleistung von nicht mehr als
400 kW, wenn der eingesetzte
Brennstoff und die Bauart
gleichbleiben, die Nennwärme-
leistung gleich oder geringer ist

und die Art der Abgasführung 
beibehalten wird;

• § 16 (1) Z 3b, die Änderung des
Brennstoffs eines Heizkessels

• § 16 (1) Z 4, die Aufstellung von
Öfen

Der Meldung über das Vorhaben 
sind gemäß § 16 NÖ Bauordnung 
2014 folgende Unterlagen von den 
dazu befugten Fachleuten beizule-
gen:

bei Aufstellung von Heizkesseln 
nach § 16 (1) Z 3 und 3a NÖ BO 
2014

• Darstellung und Beschrei-
bung die das Vorhaben aus-
reichend dokumentieren

• Bescheinigung über die fach-
gerechte Aufstellung und

• Befund über die Eignung der
Abgasführung (Rauchfang-
kehrerbefund)

bei Änderung des Brennstoffs ei-
nes Heizkessels nach § 16 (1) Z 3b 
NÖ BO 2014)

• Bescheinigung über die
fachgerechte Umrüstung

• Nachweis über die Einhal-
tung der Emissionsgrenz-
werte für den neuen Brenn-
stoff

• Befund über die Eignung der
Abgasführung (Rauchfang-
kehrerbefund)

bei Aufstellung eines Ofens nach § 
16 (1) Z 4 NÖ BO 2014)
• Befund über die Eignung der

Abgasführung (Rauchfang-
kehrerbefund)

Foto: © Energie- und Umweltagen-
tur des Landes NÖ

Heizungstausch - Meldepflichtiges Vorhaben nach § 16 NÖ Bauordnung 2014

Auflegung des Wählerverzeichnisses für die Landwirtschaftskammerwahlen 2025

Für die Durchführung der Wahlen in 
die Landwirtschaftskammern wird 

das angelegte Wählerverzeichnis 
zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. 

Innerhalb dieser Einsichtsfrist kann 
jede Person in das Wählerverzeich-

nis Einsicht nehmen und davon Ab-
schriften oder Vervielfältigungen 

herstellen.

Gemeinde: Ferschnitz

Wahlsprengel: 1

Auflegungsort: Gemeindeamt Ferschnitz, Marktplatz 1, 3325 Ferschnitz

Einsichtsfrist: 02.12.2024 bis einschließlich 06.12.2024

Uhrzeit: von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Frist für Berichtigungsanträge: von 02.12.2024 bis einschließlich 11.12.2024
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Reparaturbonus jetzt auch für Fahrräder

Die Nachfrage nach dem Reparatur-
bonus ist sehr groß. Zwei Jahre 
nach der Einführung wurde heuer 
bereits die Eine-Million-Marke an 
eingelösten Bons geknackt, so viele 

Elektrogeräte konnten damit vor 
dem Müll gerettet werden.

Aufgrund der großen Beliebtheit hat 
das Klimaschutzministerium den 
Reparaturbonus auch auf Fahrräder 
ausgeweitet. Nicht nur für E-Bikes, 
sondern auch von allen Fahrrädern, 
Lastenrädern, und Fahrradanhän-
gern. 
Die Förderung pro Bon beträgt 50 % 
der Reparaturkosten bis zu einem 
Wert von € 200 für eine Reparatur, 
Service oder Wartung bzw. € 30 für 
einen Kostenvoranschlag.

Der Reparaturbonus kann von allen 
Privatpersonen mit Wohnsitz in Ös-
terreich schnell und unkompliziert 
auf www.reparaturbonus.at bean-
tragt und innerhalb von drei Wochen 
bei einem der teilnehmenden Part-
nerbetriebe eingelöst werden. Beim 
Partnerbetrieb ist der gesamte 
Rechnungsbetrag zu begleichen, 
die Fördersumme wird direkt auf das 
Bankkonto der antragstellenden 
Person überwiesen.

Weitere Informationen unter:
www.reparaturbonus.at

NÖ Wohnbonus
Die Landesregierung hat den NÖ 
Wohnbonus beschlossen, welcher 
bis 15. Dezember 2024 beantragt 
werden kann. Diese Unterstützung 
soll dazu beitragen, die finanzielle 
Situation der Niederösterreicher:in-
nen zu entlasten. 

Wer kann den Wohnbonus erhal-
ten?
Den NÖ Wohnbonus können jene 
Haushalte erhalten, deren jährliches 
Bruttoeinkommen folgende Einkom-
mensgrenzen (höchstzulässiges 
Jahreshaushaltseinkommen) nicht 
übersteigt:

a) 18.000 Euro, wenn an einer 
Adresse eine einzige Person ihren 
Hauptwohnsitz hat
b) 45.000 Euro, wenn an einer 
Adresse mehrere Personen ihren 
Hauptwohnsitz haben

Förderhöhe:
Die Förderhöhe ist von der Anzahl 
der Haushaltsmitglieder, welche 
zum Zeitpunkt der Antragstellung 
die Voraussetzungen erfüllen, ab-
hängig. Der Zuschuss beträgt für die 
erste Person im Haushalt € 80,00 
und für jede weitere Person € 30,00.

1 Personenhaushalt: €   80,00
2-Personenhaushalt: € 110,00
3-Personenhaushalt: € 140,00
4-Personenhaushalt: € 170,00
5-Personenhaushalt: € 200,00

Antragstellung:
online unter folgendem Link 
https://onlineratgeber.noel.gv.at/
wohnbonus/

Weitere  Informationen unter:
https://www.noe.gv.at/noe/SeniorIn-
nen/Noe_Wohnbonus.html

NÖ Heizkostenzuschuss
Die NÖ Landesregierung hat für so-
zial bedürftigen Niederösterreiche-
rinnen und Niederösterreicher die 
Gewährung eines einmaligen Heiz-
kostenzuschusses für die Heizperio-
de 2024/25 in der Höhe von € 
150,00 beschlossen. Dieser kann 
bis 31. März 2025 beantragt wer-
den.

Wer kann den Heizkostenschuss 
erhalten?
• Ausgleichszulagenbezieherin-

nen und Ausgleichszulagenbe-
zieher

• Bezieherinnen und Bezieher ei-
ner Mindestpension nach § 293 
ASVG

• Bezieherinnen und Bezieher ei-
ner Leistung aus der Arbeitslo-
senversicherung, die als ar-
beitssuchend gemeldet sind 
und deren Arbeitslosengeld/
Notstandshilfe den jeweiligen 
Ausgleichszulagenrichtsatz 
nicht übersteigt.

• Sonstige Einkommensbeziehe-
rinnen und Einkommensbezie-
her, deren Familieneinkommen 

den Ausgleichszulagenrichtsatz 
nicht übersteigt.

Benötigt werden:
• Einkommensnachweise aller im 
       Haushalt gemeldeten Personen
• E-Card
• Kontoverbindung

Weitere Informationen unter:
https://www.noe.gv.at/noe/SeniorIn-
nen/NOe_Heizkostenzuschuss.html
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Auch Ferschnitz war dabei: Stammtisch im Zeichen der Ortskernentwicklung

Am jüngsten Stammtisch der „Dorf- 
& Stadterneuerung“ der in Kilb statt-
fand, nahm auch eine Delegation 
aus Ferschnitz teil. Bgm. Michael 
Hülmbauer diskutierte dabei ge-
meinsam mit zahlreichen weiteren 
interessierten Gästen mit LH-Stell-
vertreter Stephan Pernkopf und Ge-
meindebundpräsident Johannes 
Pressl über aktuelle Themen der 
Dorf- und Stadtentwicklung, und da-
bei ganz besonders über die Orts-
kernentwicklung. 
Bgm. Michael Hülmbauer: „Für un-
ser Ferschnitz und viele andere Ge-
meinden hat der Stammtisch wert-
volle Impulse gebracht, um zukünfti-
ge Projekte in der Ortsentwicklung 
gezielt voranzutreiben.“

Förderlandschaft erfolgreich um-
gestellt
Das erklärte Ziel der neuorganisier-
ten Dorf- & Stadterneuerung – die 
Gemeindeagentur, die Gemeinden 
und Ehrenamtliche besser zu be-
gleiten, besser zu unterstützen und 
gezielter zu fördern, sei klar gelun-
gen, konnte LH-Stellvertreter Ste-
phan Pernkopf positive Bilanz zie-
hen.  „Seit der Gründung zu Beginn 
des Jahres gab es mehr als 1.000 
Gemeindebesuche und jede Ge-
meinde hat eine Ansprechperson. 
Bei der Förderaktion ‚Stolz auf unser 
Dorf‘ wurden 299 Projekte einge-
reicht“, so Pernkopf. Auch das er-
höhte Fördervolumen auf 4,3 statt 
bisher 3,6 Millionen Euro sowie die 
Abschaffung der vierjährigen Pause, 
die Gemeinden zur Inaktivität ge-
zwungen hatte, wurden bereits um-
gesetzt. 

Gemeindevision als „Turbo“
Gute Nachrichten gab es auch zur 
„Gemeindevision“ der Dorf- & Stadt-
erneuerung, in der Politik, Verwal-
tung und die Bürgerinnen und Bür-
ger einem mehrstufigen Beteili-
gungsprozess nachhaltige Leitbil-
der, die von den Menschen vor Ort 
mitgetragen werden, entwickeln. 
Bürgermeister berichteten im Rah-
men der Veranstaltung über ihre po-
sitiven Erfahrungen mit der Gemein-
devision als „Turbo“ einer nachhalti-
gen Gemeindeentwicklung.

Zusätzlicher Schwerpunkt: Orts-
kernentwicklung
Ein neuer „Turbo“ soll im kommen-
den Jahr zum Thema Ortskernent-
wicklung gezündet werden, da rund 
drei Viertel der blaugelben Gemein-
den Projekte in diesem Bereich pla-
nen, wie Rückmeldungen aus den 

Gemeindebesuchen ergaben. Die 
Dorf- & Stadterneuerung hat daher 
ein Angebot für all jene Gemeinden, 
die ihren Ortskern revitalisieren oder 
weiterentwickeln wollen, geschnürt. 
„Wir bieten einen kostenlosen Orts-
kern-Check für Gemeinden an, der 
schnell und unkompliziert den Ist-
Stand der Gemeinde erhebt. Nach 
einer Analyse ist es dann möglich, 
Handlungsmöglichkeiten aufzuzei-
gen und die passenden Förderun-
gen dafür zu finden“, erklärte Martin 
Ruhrhofer, Geschäftsführer der 
Dorf- & Stadterneuerung. Außerdem 
wolle man Schwerpunkte bei der 
Weiterbildung und Förderungen an-
setzen.

Foto: © Dorf- & Stadterneuerung

Tierzuchtförderung (Agrarische De-minimis-Beihilfe)
Landwirte, welche die agrarische 
De-minimis-Beihilfe für das heurige 
Jahr beantragen möchten, werden 
ersucht, Anträge bis spätestens 9. 
Dezember 2024 am Gemeindeamt 

während der Parteienverkehrszeiten 
Montag bis Freitag von 08:00 bis 
12:00 Uhr  und  am Dienstag von 
14:00 bis 19:00 Uhr abzugeben. Die 
erforderlichen Nachweise wie Besa-

mungsscheine, Listen für Zuchtbe-
triebe, Rechnungen etc. sind dabei 
mit zu bringen. 
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Zum Jahreswechsel steht uns bei 

den Abfall-Sammelgewohnheiten 

eine große Änderung bevor: PET- 

Flaschen und Alu-Dosen werden 

mit 25 Cent bepfandet, die man bei 

Retournierung der Verpackungen 

wieder zurückbekommt.

Dadurch wird sich die Sammelmenge 

im Gelben Sack deutlich verringern 

und die alltäglichen Arbeitsschritte 

nach dem Austrinken müssen geän-

dert werden: bisher haben wir die 

PET-Flaschen und Alu-Getränke-

dosen platzsparend zerdrückt und 

im Gelben Sack zu Hause entsorgt. 

Ab 2025 sammeln wir Dosen und 

PET-Flaschen unzerdrückt zu Hau-

se, um sie beim nächsten Einkauf 

wieder zurückzugeben. Jede Einzel-

ne und jeder Einzelne von uns muss 

seine Gewohnheiten daher auf den 

Prüfstand stellen und festlegen, wel-

che Getränkegebinde zukünftig die 

beste Variante darstellen. Vielleicht 

ist der Umstieg auf Glasmehrwegfla-

schen in Getränkekisten die komfor-

tabelste Variante in Zukunft.

Was? Wann? Wie? Wozu?

Ab 1. Jänner 2025 werden neue 

PET-Getränkeflaschen und Alumini-

um-Getränkedosen mit 0,25 Euro be-

pfandet. Damit sollen die Wertstoffe 

dieser Verpackungen vollumfassen-

der gesammelt und besser im Kreis-

lauf gehalten werden. Littering, also 

das achtlose Wegwerfen von Abfall 

in der Natur, soll vermieden werden. 

Die Erfahrung aus anderen europä-

ischen Ländern hat gezeigt, dass ein 

Pfandsystem die beste Motivation 

dazu ist. Indirekt werden damit auch 

Mehrweg-Gebinde gestärkt, weil die 

Handhabung für den Konsumenten 

dieselbe ist. 

Vielen Handelsgeschäften liegt der 

Komfort Ihrer Kunden beim Einkauf 

am Herzen. Daher haben sie nicht 

nur den bestehenden Pfandautoma-

ten bereits umgerüstet, um neben 

den bisherigen Pfandgebinden auch 

die Einweg-Flaschen und -Dosen 

zurücknehmen zu können, sondern 

investieren noch in einen zweiten 

aus dem Gelben!Flaschen und Dosen raus
€ 0,25 Einweg-Pfand sind ab 2025 Getränkeverpackungen wert

Automaten, der nur Einweg-Ver-

packungen zurücknimmt. Die 

Kosten werden teilweise gefördert, 

aber nur für ein Gerät und ohne 

die erforderlichen Umbaumaßnah-

men. Hoffentlich sind alle Kunden 

gut informiert und achten auf das 

Pfandlogo, damit keine Unmengen 

an PET-Flaschen ohne Pfand beim 

Pfandautomaten deponiert werden. 

Wie hoch ist das Pfand?

Auf alle gekennzeichneten Gebinde 

werden 25 Cent Pfand eingehoben.

Wie ist eine Einweg-Flasche oder 

-Dose mit Pfand gekennzeichnet?

Alle PET-Flaschen und Metalldosen 

mit einer Füllmenge zwischen 0,1 

Aktuell werden PET-Flaschen im Gelben Sack gesammelt, ab 2025 sind sie beim Pfandautomaten zu retournieren.



Issue #32/2024

Se
ite

 3

Se
ite

 4

aus dem Gelben!Flaschen und Dosen raus
€ 0,25 Einweg-Pfand sind ab 2025 Getränkeverpackungen wert

und 3 Liter werden mit dem österrei-

chischen Pfandlogo und einem spezi-

ellen Strichcode gekennzeichnet.

Gibt es Ausnahmen, die 

nicht bepfandet werden?

Milch und Milchmischge-

tränke sind vom Pfandsys-

tem ausgenommen.

Dies gilt auch für Getränkever-

bundkartons (TetraPaks), Ein-

weg-Glasflaschen (z.B. 0,33 Liter 

Einweg-Bierflaschen) und „alte“ Ge-

tränkeverpackungen, die die Geträn-

keindustrie noch bis Ende März 2025 

befüllen und der Lebensmittelhandel 

noch bis 31. Dezember 2025 verkau-

fen darf.

Was ist bei der Rückgabe der Pfand-

gebinde zu beachten?

Die Verpackungen müssen leer und 

nicht zerdrückt sein. Auch das Eti-

kett mit dem Pfandlogo und dem 

Strichcode muss vorhanden und für 

den Rückgabeautomaten gut lesbar 

sein. Sollte dennoch eine Pfandver-

packung beschädigt oder kaputt sein, 

dann gehört sie trotz Pfand zu rich-

tiger Entsorgung in den Gelben Sack.

Erfahre mehr über das 
Einweg PFAND System

Alle Getränke-Einweg-Kunststoff-Flaschen und Aludosen werden in Österreich 
ab Jänner 2025 bepfandet. Was bedeutet dies in der Umsetzung im Detail?

Sehr geehrte 
Leserin, sehr 
geehrter 
Leser!

  

Jeder Einkauf ist eine bewusste 
Entscheidung, die weitreichende 
Konsequenzen hat. Es geht nicht 
nur um die Auswahl eines Pro-
dukts, sondern auch welche Um-
weltauswirkungen während der 
Produktion, Nutzung und Entsor-
gung entstehen. Es gibt Bestre-
bungen Rahmenbedingungen zu 
schaffen, die hin zu umweltscho-
nenden Praktiken lenken. Den-
noch liegt es oft auch in unserer 
eigenen Verantwortung aktiv zu 
handeln. Ein gutes Beispiel dafür 
sind Getränkeverpackungen: In-
dem man auf Mehrweg-Alternati-
ven umsteigt oder sogar ganz auf 
Verpackungen verzichtet, kann 
man einen erheblichen Beitrag 
leisten. So kann man stattdes-
sen gutes Trinkwasser aus der 
Leitung verwenden, was nicht 
nur ökologisch sinnvoll ist, son-
dern auch finanziell vorteilhaft. 
Zudem erspart man sich die Ge-
danken über die Rückgabe von 
Pfandflaschen, was einen weite-
ren Stressfaktor minimiert. Je 
mehr man regionale Produkte 
kauft, desto stärker unterstützt 
man lokale Nahversorger. Das 
hat gleich mehrere Vorteile: Die 
Transportwege werden verkürzt, 
was den CO2-Ausstoß verringert 
und man erhält frische und qua-
litativ hochwertige Lebensmittel. 
Jeder kleine Beitrag zählt und 
durch bewusste Entscheidungen 
können wir alle zu einer nachhal-
tigeren Zukunft beitragen.

Herzlichst Ihr

GDA Obmann LAbg. Bgm. 
Anton Kasser

Das Pfand
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ist die richtige Abfalltrennung, für die jede/r einzelne
verantwortlich ist! Diese komplexen Zusammenhänge
erklärt die Kampagne in einfachen, comicartigen Bild-
folgen - mit der Aufforderung, selbst Abfall richtig zu
trennen und damit zur Gemeinschaft der „#TRENN-
SETTER“ zu gehören.

„Mit der Kampagne „#TRENNSETTER“ wird das Um-
weltbewusstsein und die Trennmoral der Bevölkerung
weiter geschärft und bewusst gemacht, welches „Leben“
in vermeintlichem Müll noch steckt“, so Präsident der
NÖ Umweltverbände Anton Kasser. „Sichtbar wurde
die Kampagne bereits durch mehr als 2.000 aufgestell-
te Tafeln und zahlreiche Brückentransparente, die mit
März in ganz Niederösterreich aufgestellt wurden. Ziel
ist es, die Menschen zu sensibilisieren und mitzuneh-
men, denn in Zukunft geht es noch stärker darum, den
Lebenslauf von Materialien aller Art zu verlängern.
Aus alten PET-Flaschen können Sportschuhe werden;
aus Altpapier neue Bücher-Bestseller.“

„Besonderes Augenmerk habe man in Vergangenheit
auf Überzeugungsarbeit bei der Mülltrennung und
den Aufbau von Sammelzentren gelegt“, so Pernkopf,
„und dies gilt es auch in der Zukunft zu forcieren.“ Als
Grundprinzipien einer modernen Abfallwirtschaft
nannte Pernkopf „bestmögliches Service für Bürger
und Umwelt, größtmögliches Vermeiden von Abfall

und sinnvolles Nutzen als Wertstoffe. Vorrangig sei,
dass der Müll erst gar nicht entstehe und nicht in der
Umwelt lande.

Als Beispiele für gelungene Aktionen zur Vermeidung
von Müll nannte er Initiativen wie „Sauberhafte Feste“,
Jausenboxen und Bio-Sackerl in Schulen. 30 Abfallbe-
raterinnen und –berater seien in Schulen, Betrieben,
Veranstaltungen etc. unterwegs, um zu informieren
wie Müll vermieden und richtig getrennt werden kann“,
betonte Pernkopf.

#TRENNSETTER-Kampagne
schärft Umweltbewusstsein

Voraussetzung für die ressourcenschonende
Kreislaufwirtschaft

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und der Präsident der NÖ
Umweltverbände LAbg. Bgm. Anton Kasser © NLK Pfeiffer

WERTSTOFF
ALUMINIUM
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Heizungen und Autos haben mehr 

gemeinsam als man annehmen 

mag. Bei einem KFZ gibt es ein Ser-

vice und eine § 57a Untersuchung 

(Pickerl). Das Service schreibt der 

Autohersteller vor, das Pickerl der 

Gesetzgeber. Das gilt ebenso für 

Heizungen! 

Die klassische Zentralheizungsan-

lagen (bis > 50 kW Nennwärmeleis-

tung) muss alle drei Jahre von 

Fachleuten auf ihre einwandfreie 

Funktion überprüft werden. Diese 

Überprüfung gemäß § 32 NÖ Bauord-

nung 2014 schreibt der Gesetzgeber 

vor und wird von Rauchfangkehrern, 

Installateuren, Heizungsfirmen oder 

befugten Prüfern durchgeführt. Ein 

„QR-Code-Aufkleber“ ist ein sicht-

bares Zeichen dieser „Pickerl-Über-

prüfung“, während die grüne Prüf- 

plakette, die jahrzehntelang Heizan-

lagen zierte, ausgedient hat.

 

Mit der kalten Jahreszeit vor der Tür 

ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um 

Ihre Heizung fit für die kalte Jah-

reszeit zu machen. Starten Sie sicher 

und gut vorbereitet in die Heizsaison 

– mit einem umfassenden Service 

und dem gesetzlich vorgeschriebenen 

Pickerl.

So können Sie die gemütlichen 

Herbstabende in einem warmen Zu-

hause genießen! 

in die Heizsaison starten

Weiter Informationen unter: 

www.energie-noe.at/anlagendatenbank 

www.gda.gv.at/luftreinhaltung 

Mit „Service“ UND „Pickerl“

Bgm. Karl Huber, Bgm. Manuela Zebenholzer und LAbg. Anton Kasser informieren, dass ein QR-Code-Aufkleber die 
grüne Prüfplakette als Nachweis der gesetzlichen Überprüfung ersetzt.

Klein, aber oho

Auch wenn sie noch so winzig sind – 
Kleingeräte und Batterien 

haben nichts im Restmüll verloren   
Informationen, Adressen, Öffnungszeiten aller Sammelstellen: elektro-ade.at

Elektrische Zahnbürsten, elektronisches Kinderspiel-
zeug, Rasierapparate, Fernbedienungen – sie sind klein 
und handlich und landen, wenn sie kaputt sind, leider 
oftmals im Hausmüll. Doch auch kleine Elektrogeräte 
enthalten neben wertvollen Rohstoffen auch gefährli-
che Inhaltsstoffe sowie Akkus, die im Restmüll nichts 
verloren haben, da sie zu Bränden führen können.

Ab zur Sammelstelle
Zu den Kleingeräten zählen nahezu alle tragbaren  
Elektrogeräte wie Bügeleisen, Mixer, Kaffeemaschi-
nen, Radios, aber auch Werkzeuge wie Bohrmaschi-
nen oder Handkreissägen, sowie sämtliches Compu-
terzubehör wie Tastatur, Drucker, Maus, USB-Sticks, 
Telefone und Headsets, also einfach alle Geräte, 
deren längste starre Seitenkante kürzer als 50 cm ist.

Kleine Geräte – großer Wert 
Alle Produkte, die blinken, leuchten, Geräusche  
machen oder sich bewegen, werden durch Akkus/
Batterien gespeist und müssen, wenn sie kaputt sind, 
zu einer der rund 2000 Sammelstellen Österreichs ge-
bracht werden. Dort können sie während der Öffnungs-
zeiten völlig unbürokratisch und kostenlos abgegeben 
werden. Bevor Sie Ihr Elektrogerät zur Sammelstelle 
bringen, entfernen Sie bitte die Akkus/Batterien, da 
diese gesondert verwertet werden.
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von Bauschutt in den GDA-Sammelzentren

Umstellung bei der Übernahme 

Die Umstellung ist eine Reaktion auf die steigenden 
Anforderungen an die Qualität und Recyclingfähig-
keit von Baustellenabfällen. In Anbetracht der fort-
schreitenden ökologischen Herausforderungen wird 
es immer wichtiger, Abfälle effizient zu verwalten und 
hochwertige Recyclingprodukte zu erzeugen. Um die-
sen Ansprüchen gerecht zu werden, ist eine präzisere 
Vorsortierung der Materialien erforderlich.

Höhere Anforderungen an Recyclingprodukte
Die Einführung strengerer Kriterien für Recycling-
produkte erfordert eine verbesserte Vorsortierung von 
Bauschutt. Dies führt zu einem höheren Platzbedarf in 
den Sammelzentren, weshalb die Umstellung nur an 
zentralen, großen Standorten praktikabel ist. Um eine 
effektive Trennung und 
Recycling zu gewährleisten, 
werden künftig vier Cont-
ainer für folgende Abfallar-
ten bereitgestellt:

• Betonabbruch
• Recyclingfähiger
  Bauschutt
• Baumix
• Glasabfälle

Diese klare Trennung er-
möglicht es, hochwertige 
Recyclingprodukte zu ge-
winnen, die als Ersatz für 
natürliche Rohstoffe wie Kies verwendet werden kön-
nen. Um dies zu gewährleisten, ist eine genaue Vorsor-
tierung der Materialien unerlässlich.

Vorteile der Umstellung

1. Höhere Recyclingquote und bessere Qualität
Durch die verbesserte Vorsortierung kann eine signifi-
kante Steigerung der Recyclingquote erreicht werden. 
Nur Materialien, die sorgfältig sortiert wurden, dürfen 
als hochwertige Recyclingprodukte verwendet werden. 

2. Kostenersparnis
Die Umstellung bringt auch wirtschaftliche Vorteile 
mit sich. Eine präzisere Sortierung führt zu deutlich 
geringeren Entsorgungs- und Transportkosten.

3. Zweckgebundene Verwendung der Mittel
Es ist wichtig zu betonen, dass der GDA nur für „haus-
haltsübliche Abfälle“ zuständig ist. Baustellenabfälle 
hingegen müssen von den jeweiligen Bauherren über 
private Entsorgungsbetriebe auf eigene Kosten ent-
sorgt werden.

Eine Freimenge bis 100 Liter wird gewährt, darüber 
hinaus wird je begonnene 100 Liter zu den angegebe-
nen Tarifen verrechnet.

Kostenlos übernommen werden haushaltsübliche Ab-
fälle, die von der Qualität her Bauschutt sind – Haus-
haltkeramik und –porzellan (Teller, Tassen, Vasen 
usw.), Blumentöpfe aus Ton/Keramik und Dekorations- 
und Kunstgegenstände aus mineralischen Materialien.

Bauschutt aus größeren Bauvorhaben muss über ge-
werbliche Abfallwirtschaftsbetriebe entsorgt werden.

Betonabbruch –
€ 4,50/100 Liter

z.B. Waschbeton, Betondachziegel, 
Betonsteine, Pflastersteine aus Beton, 
Schalsteine, Betonfertigteile, Estrich, 
Naturstein

Bauschutt recyclingfähig –
€ 6,00/100 Liter

Abbruchmaterial aus Ziegelmauerwerk 
– Ziegel, Mörtel, Beton – mit geringfügi-
gen Verunreinigungen wie Kabelschutz-
rohren o.ä., Ton-Dachziegel, Fliesen, 
etc.

Baumix –
€ 7,10/100 Liter

Gips- und Gipskarton, Holzfaserzement, 
Gasbeton, Porzellan, Keramik, verunrei-
nigter Bauschutt

Glasabfälle gemischt –
kostenlos

Fensterglas, Flachglas, Verbundglas, 
Sicherheitsglas, Haushaltsglas, Spiegel

Seit Juli werden Baurestmassen aus-
schließlich in den Schwerpunktzentren 
Amstetten Ost (1), Amstetten West (2), 
St. Peter/Au (3), St. Valentin (4) und 
Ybbsitz (5).
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Feiertage & Recycling
Abfall vermeiden – Umwelt schonen

TRENNEN MIT DEM GELBEN SACK

Das Trennen funktioniert ja einwandfrei,

ein HERZLICHES Dankeschön dafür!

So macht Recycling Spaß.

Infos unter:
www.gda.gv.at
GDA App kostenlos erhältlich!

TRENNEN MIT DEM GELBEN SACK

Das Trennen funktioniert ja einwandfrei,

ein HERZLICHES Dankeschön dafür!

So macht Recycling Spaß.

Infos unter:
www.gda.gv.at
GDA App kostenlos erhältlich!

Wann erhalte ich meine Gelben Säcke für 2025?
Die Verteilung der Jahresmenge erfolgt wie in deiner 
Gemeinde üblich heuer bis spätestens 15.1.2025. Wenn 
du danach Bedarf hast, wende dich bitte an deine Ge-
meinde.
Die EU verbietet immer mehr Plastik, brauchen wir 
da überhaupt noch einen Gelben Sack/Gelbe Tonne?
Es ist gut, dass die Gesetze gegen die Kunststoff-Flut 
immer schärfer werden. Diese Regeln betreffen leider 
nur einzelne Bereiche und Stoffgruppen. Darüberhin-
aus ist bei manchen die Kunststoff-Verwendung noch 
alternativenlos. Somit ist die Sammlung im Gelben 
Sack sinnvoll, um eine gute Recyclingquote zu errei-
chen.
Was ist wenn mir meine Gelben Säcke ausgehen?
Kein Problem, Gelbe Säcke erhältst du immer kosten-
los bei deiner Gemeinde, da liegen ganzjährig weitere 
Rollen mit 9 Stück Gelben Säcken bereit zur Abholung.
Warum muss der Gelbe Sack/Gelbe Tonne um 5 Uhr 
bereitstehen? 
Weil ansonsten möglich ist, dass er nicht mitgenom-
men wird, da ja bereits ab 5 Uhr die Müllfahrzeuge 
fahren.
Wieso steht auf dem Gelben Sack Textil- und Holzver-
packungen entsorgen? 

Aktuelles von Gelber Tonne & Gelben Sack

Es beginnt mit den Werbeaussendungen und Pros-
pekten, die in der Vorweihnachtszeit den Briefkasten 
fast zum Bersten bringen. Es endet mit Unmengen an 
Weihnachtspapier und Geschenksverpackungen sowie 
Kartons. Nach der Bescherung klagen wir unser Altpa-
pierleid rund um die Weihnachtszeit.
Gut ist es, auf Verpackungen für Geschenke komplett 
zu verzichten. Aber das ist leichter gesagt, als getan. Es 
gibt aber auch Alternativen, wie z.B. wiederverwert-
bare Geschenktäschchen, die das Einwegaltpapier er-
setzen können, oder Sie verwenden als Geschenkspa-
pier alternativ heuer einmal alte Zeitungen. Komplett 
verzichten sollte man auf die papierähnlichen Folien, 
die zwar auch als Geschenkspapier verkauft werden, 
jedoch aus Kunststoff bzw. Aluminum bestehen und so 
als Restmüll zu entsorgen sind und keinesfalls im Alt-
papierbehälter etwas zu suchen haben.

Im Gelben Sack werden Leichtverpackungen aus 
Kunststoff, Verbundstoff, Holz und Textil gesammelt. 
Holzverpackungen wären zum Beispiel Mandari-
nensteigen oder kleine Erdbeerkörbe. Unter Textil-
verpackungen verstehen wir zum Beispiel Netze für 
Zitronen. Textil und Holz sind also, nur wenn sie 
Leichtverpackungen darstellen, im Gelben Sack zu 
entsorgen.
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werden nun immer öfter sichtbar

Die jüngsten Starkregenereignisse 
und das daraus resultierende Hoch-
wasser haben uns gezeigt, wie spür-
bar die Folgen des Klimawandels be-
reits sind. Extreme Wetterlagen, die 
früher selten vorkamen, treten heu-
te häufiger auf und verursachen zu-
nehmend Schäden in unseren Wohn-
orten. Diese Ereignisse sind keine 
Ausnahme mehr, sondern deutliche 
Anzeichen eines sich verändernden 
Klimas, das auch in Österreich im-
mer spürbarer wird.

In den letzten Jahrzehnten ist die 
durchschnittliche Temperatur in 
Österreich um etwa 2 Grad Celsius 

gestiegen – doppelt so stark wie im 
globalen Durchschnitt. Diese Er-
wärmung hat weitreichende Folgen: 
wärmere Sommer, intensivere Hit-
zewellen und immer häufiger extre-
me Niederschläge. Starkregen, der 
innerhalb weniger Stunden zu Über-
schwemmungen führen kann, wird 
durch die Erwärmung der Atmosphä-
re begünstigt. Da wärmere Luft mehr 
Feuchtigkeit speichern kann, setzt 
sie bei Regen große Mengen Wasser 
frei, was unsere natürlichen und 
künstlichen Abflusssysteme schnell 
überfordert. Gleichzeitig führt die 
Erwärmung der Pole dazu, dass der 
Jetstream schwächer wird, wodurch 

Die Folgen des Klimawandels

Hoch- und Tiefdruckgebiete länger 
an einem Ort bleiben und tagelange 
Wetterextreme verursachen.

Auch wenn solche Ereignisse schwer 
zu verhindern sind, gibt es Mög-
lichkeiten, die Folgen abzumildern 

– auch im privaten Bereich. Sie kön-
nen zum Beispiel mithelfen, indem 
Sie Gartenflächen begrünen und 
versiegelte Flächen wie Einfahrten 
oder Terrassen aufbrechen, um dem 
Boden mehr Platz zum Wasserauf-
nehmen zu geben. Eine gute Option 
ist der Einbau von Regentonnen 
oder Zisternen, um Regenwasser zu 
sammeln und so das öffentliche Ab-
wassersystem zu entlasten. Zudem 
tragen Hecken und Bäume im Gar-
ten dazu bei, das Wasser besser zu 
speichern und den Boden zu stabili-
sieren.

Durch verantwortungsvolles Han-
deln im eigenen Umfeld können wir 
gemeinsam dazu beitragen, die Fol-
gen des Klimawandels zu mildern. 
Die Klimawandelanpassungsmo-
dellregion Amstetten (KLAR!) un-
terstützt Bürgerinnen und Bürger 
sowie Gemeinden dabei, Maßnah-
men umzusetzen, die unsere Lebens-
räume widerstandsfähiger machen. 
Der Klimawandel ist real – jeder von 
uns kann jetzt handeln, um die Aus-
wirkungen zu bewältigen und unsere 
Region besser auf die Zukunft vorzu-
bereiten.

Kleine Bäche können dem Starkregen oft nicht stand-
halten, so wie dieser in Allhartsberg.
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Die drei R
Reduce, Reuse und Recycle: 

Schlüssel zu einer nachhaltigen Zukunft

GDA App kostenlos erhältlich!

Gem
einde Dienstleistungsverband Region Am

stetten für Um
weltschutz und Abgaben, M

ostviertelplatz  ,      Oehling T:      /         E-M
ail: post@

gda.gv.at

www.gda.gv.at/app

In einer Welt, die zunehmend von 
Konsum geprägt ist, gewinnen die 
Prinzipien von Reduce, Reuse und 
Recycle an unverzichtbarer Bedeu-
tung. Diese drei Konzepte sind mehr 
als nur umweltfreundliche Schlag-
wörter – sie sind zentrale Strategien, 
die den Weg zu einer nachhaltigeren 
Zukunft ebnen. Hinter den engli-
schen Begriffen verbergen sich es-
sentielle Themen: Abfallvermeidung, 
Wiederverwendung und Recycling. 
Gemeinsam bilden sie eine prakti-
sche Anleitung, um unseren ökologi-
schen Fußabdruck zu verringern.
 
REDUCE – Abfall der gar nicht 
entsteht
 
Abfallvermeidung steht an oberster 
Stelle der Abfallhierarchie und sollte 
als erste Maßnahme betrachtet wer-
den. In unserer Konsumgesellschaft, 
die uns ständig zu neuen Käufen ver-
leitet, ist es wichtig, innezuhalten 
und sich Fragen zu stellen: „Brauche 
ich das wirklich?“ oder „Wie lange 
werde ich Freude an diesem Produkt 
haben?“
 
Ein Beispiel für erfolgreiche Abfall-
vermeidung ist der Verzicht auf Ein-

wegprodukte. Statt Plastiktüten zu 
verwenden, kann man wiederver-
wendbare Stofftaschen mitnehmen. 
Auch beim Einkauf kann man auf 
unverpackte Produkte setzen.
 
Eine effektive Methode zur Abfallver-
meidung ist die Nutzung von Mietan-
geboten und Sharing-Diensten. Viele 
Alltagsgegenstände, wie Werkzeuge, 
Sportgeräte werden selten verwen-
det und könnten stattdessen geteilt 
oder ausgeliehen werden. 
 
REUSE – Produkt-Lebenszeit 
verlängern
 
Das wachsende Bewusstsein für 
Nachhaltigkeit führt zu einer Renais-
sance der Wiederverwendung. Ini-
tiativen wie Repair Cafés, Second-
hand-Shops und Flohmärkte zeigen, 
dass immer mehr Menschen bereit 
sind, ihre alten Dinge zu reparieren 
und weiterzuverwenden, anstatt sie 
wegzuwerfen.
 
Ein anschauliches Beispiel sind Re-
pair Cafés. Hier können Menschen 
defekte Geräte oder kaputte Klei-
dungsstücke mitbringen und mit 
anderen versuchen, diese zu reparie-
ren. 
 
In vielen Städten gibt es mittlerwei-
le Secondhand-Läden und Kleider-
tausch-Events, bei denen Menschen 
ihre aussortierten Kleidungsstücke 
gegen neue Teile tauschen können. 

Besonders bei elektronischen Gerä-
ten wird oft die geplante Obsoleszenz 
bemängelt – eine bewusste Strategie 
der Hersteller, die Lebensdauer von 
Produkten zu verkürzen. Doch es 
gibt Hoffnung: Die EU verpflichtet 
Hersteller dazu, die Reparierbarkeit 
ihrer Geräte zu gewährleisten. 
 
Die Wiederverwendung sollte stets 
der erste Schritt sein, wenn es darum 
geht, ausgediente, aber noch funkti-
onstüchtige Produkte loszuwerden. 
 
RECYCLE – Aufklärungsarbeit
 
In den letzten Jahrzehnten hat das 
Recycling zunehmend an Bedeutung 
gewonnen. Doch Recycling allein 
reicht nicht aus; es bedarf einer rich-
tigen Abfalltrennung, um effektiv zu 
sein. 
 
Neben persönlicher Beratung steht 
Ihnen die digitale Abfallberaterin 
MAgdaLENA unter www.gda.gv.at/
Digitale Abfallberaterin, die den 
richtigen Entsorgungsweg aufzeigt, 
zur Verfügung.
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Erfolgreicher Abschluss des Projekts zur Leerstandserhebung 
in den Kleinregionen Donau-Ybbsfeld und Ostarrichi-Mostland

Mit Ende Sep-
tember 2024 wur-
de das richtungs-
weisende Projekt 

zur Erhebung von Leerständen und 
ungenutzten Flächen in den Kleinre-
gionen Donau-Ybbsfeld und Ostarri-
chi-Mostland erfolgreich abge-
schlossen. Insgesamt 14 Gemein-
den rund um Amstetten haben ge-
meinsam an einer innovativen digi-
talen Lösung zur Erfassung und 
Analyse von Leerständen und Bau-
landüberhängen gearbeitet. Das 
vom Fonds für Kleinregionen des 
Landes Niederösterreich geförderte 
Projekt hat die Basis für eine nach-
haltige und datenbasierte Flächen-
politik in der Region geschaffen.

Digitales Tool liefert wertvolle 
Einblicke
Die von der Firma GISquadrat ent-
wickelte Software ermöglicht den 
Gemeinden eine tagesaktuelle Dar-
stellung von leerstehenden Gebäu-
den und ungenutzten Bauflächen. 
Die Handhabung des Tools hat sich 
als einfach und praktikabel erwie-
sen. Mithilfe verschiedener Filter-
funktionen können spezifische Ab-
fragen erstellt und Leerstände leicht 
identifiziert werden. Damit haben die 
Gemeinden nicht nur einen genauen 
Überblick über die Leerstände, son-
dern auch wertvolle Daten für zu-
künftige Planungen.

Zum aktuellen Stand ist nun auch 
eine Kartendarstellung aller Leer-
stände und Brachflächen für die ge-
samte Region erarbeitet worden. 
Diese Visualisierung bietet neben 
der tagesaktuellen Darstellung auf 
Gemeindeebene einen klaren Über-
blick über ungenutzte Potenziale 
und unterstützt die Region dabei, 
Maßnahmen für die Wiederbele-
bung dieser Flächen zu entwickeln. 

Wichtige Kennzahlen und Bench-
marks
In einer Sitzung Mitte September 
2024 präsentierten die Projektge-
meinden die aktuellen Kennzahlen 
zum Baulandüberhang und Leer-
stand. Die Region weist einen Bau-
landüberhang von 17% auf, was 
deutlich unter dem Durchschnitt von 
22% im Bundesland Niederöster-
reich liegt. Auch die Leerstandsquo-
te von 17% (Stand: September 
2024) zeigt die Relevanz des The-
mas für die regionalen Planungen.

Dieser Austausch zwischen den Ge-
meinden wurde durch einen Gast-
vortrag von Bettina Rehwald, Ge-
schäftsführerin der LEADER Region 
Eisenstraße, bereichert. Sie präsen-
tierte ihre langjährigen Erfahrungen 
und Strategien zur Wiederbelebung 
von Leerständen in ihrer Region. Ihr 
Input diente als wertvolle Inspiration 
für die teilnehmenden Gemeinden, 
die nun zusätzliche Ansätze zur akti-
ven Nutzung ungenutzter Flächen 
entwickeln wollen. 

Kontinuierliche Erhebung der Leer-
standsquote nach Projektende
Eine der wichtigsten Vereinbarun-
gen, die aus der Sitzung resultier-
ten, ist die Entscheidung der Ge-
meinden, auch nach dem offiziellen 
Projektende weiterhin jährlich die 
Zahlen zu Baulandüberhang und 
Leerstandsquote zu erheben. Diese 
regelmäßige Erhebung soll nicht nur 
dem Austausch zwischen den Ge-
meinden dienen, sondern auch als 
Benchmark zur Messung der regio-
nalen Fortschritte im Umgang mit 
Leerständen.

Copyright: Dorf- und Stadterneuerung 

Politische Statements zur Bedeu-
tung des Projekts
Hannes Pressl, Präsident des Ös-
terreichischen Gemeindebunds und 
Bürgermeister der Marktgemeinde 
Ardagger, betont: „Mit der Einfüh-
rung dieses Tools haben wir einen 
großen Schritt in Richtung einer 
nachhaltigen Nutzung unserer Flä-
chen gemacht. Die präzise Erfas-
sung und Analyse der Leerstände 
gibt uns eine solide Basis, um fun-
dierte Entscheidungen zu treffen 
und den Bodenverbrauch weiter zu 
minimieren. Das Projekt zeigt ein-
drucksvoll, wie digitale Technologi-
en die Arbeit in den Gemeinden op-
timieren können."

Auch Michaela Hinterholzer, Bürger-
meisterin der Marktgemeinde Oed-
Oehling und Sprecherin der Kleinre-
gion Ostarrichi-Mostland, zeigt sich 
begeistert: „Das Projekt hat unse-
re Region auf ein neues Level der 
Zusammenarbeit gehoben. Die di-
gitale Erhebung von Leerständen 
hilft uns, ungenutzte Potenziale 
gezielt zu aktivieren und Ressour-
cen effizient zu nutzen. Der Aus-
tausch zwischen den Gemeinden 
hat uns gezeigt, dass wir gemein-
sam stark daran arbeiten können, 
nachhaltige Lösungen zu finden.“

Nachhaltige Weichenstellungen 
für die Zukunft
Das abgeschlossene Projekt legt 
den Grundstein für eine langfristige 
Zusammenarbeit und einen kontinu-
ierlichen Austausch der Gemeinden 
zu den Themen Leerstand und Flä-
chennutzung. Die Möglichkeit, leer-
stehende Gebäude und Flächen 
sichtbar zu machen und gezielt zu 
revitalisieren, bietet große Chancen 
für die Region und wird auch in den 
kommenden Jahren einen wichtigen 
Beitrag zur Reduzierung des Flä-
chenverbrauchs leisten.
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Zaunpflege für Winterdienst und Müllabfuhr

Aktualisierung Naturbestand

Es wird wieder in Erinnerung geru-
fen, dass überhängende Sträucher 
und Äste von Bäumen zum öffentli-
chen Gut an der Grundstücksgrenze 
abzuschneiden und zu entfernen 
sind, damit Einsatzfahrzeuge bei ih-
rer Arbeit (Müllabfuhr, Feuerwehr, 
Schneeräumfahrzeuge usw.) nicht 
behindert bzw. beschädigt oder zer-
kratzt werden. 
Das gleiche gilt auch bei Grund-
grenzen, an denen Gehsteige an-
grenzen, um Fußgänger nicht zu 
behindern. 

Nach § 91 der Straßenverkehrsord-
nung sind Grundeigentümer ver-
pflichtet, Bewuchs, der die freie 
Sicht auf den Straßenverlauf behin-
dert, zu entfernen. 
Wir bitten Sie (vor allem auch um all-
fällige Klagen in Folge von Ver-
kehrsunfällen zu entgehen) hiermit 
dringend, Bäume, Sträucher, He-
cken, landwirtschaftliche Flächen 
und dergleichen, welche die Ver-
kehrssicherheit, insbesondere die 
freie Sicht über den Straßenverlauf 
behindern, auszuästen oder zu ent-

fernen. Achten Sie bitte besonders 
auf Ein- und Ausfahrten, Kreuzungs-
punkte und dergleichen. 
Weiters müssen auch Einrichtungen 
zur Regelung und Sicherung des 
Verkehrs (z.B. Verkehrsschilder) frei 
von Bewuchs gehalten werden. 
Danke für Ihr Verständnis und Ihre 
Vorsorge zum Wohle aller Verkehrs-
teilnehmer.

Auch die Bereiche von Straßenbe-
leuchtungen und Verkehrszeichen 
gehören ausgeschnitten!!!

Kommunale Müllentsorgung im Winter
Behälterbereitstellung: 
Einige Bürger haben sich an fixe Ab-
fuhrzeiten - z.B. 11:00 Uhr - ge-
wöhnt. 
Wir wollen darauf hinweisen, dass 
die Behälter grundsätzlich um 06:00 
Uhr auf öffentlichem Gut bereitzu-
stellen sind. 

Im Winter müssen oftmals Touren 
umgedreht werden, da die Straßen-
dienste nicht alle Straßen gleichzei-
tig räumen können.
Mangelhafte Schneeräumung, Schnee-
verwehungen bzw. keine Schneezei-
ger, Umkehrplätze nicht befahrbar:
Die betreffende Straße kann von 
den Müllfahrzeugen nicht befahren 
werden. Bäume sind nicht aus-ge-
schnitten bzw. die Schneelast drückt 
die Äste nach unten: Die Müllfahr-
zeuge sind ca. 4 m hoch und 2,5 m 
(ohne Spiegel) breit! 

Bitte Bäume rechtzeitig zurück-
schneiden.
Sollte aus einem der oben ange-
führten Gründe eine Abholung nicht 
möglich sein, können am Gemein-
deamt Müllsäcke abgeholt werden. 
Diese werden dann bei der nächs-
ten Abfuhr mitgenommen. 

Eine Abholung am gleichen Tag ist 
oftmals nicht mehr möglich, da sich 
der LKW bereits mehrere Kilometer 
entfernt befindet. 

Die Abholung am nächsten Tag ist 
aufgrund der Toureneinteilung nicht 
durchführbar.

Wohnen in der Meierhofanlage im Schloss Senftenegg 
 

 

1 Wohnung, 40 qm, ausgestattet mit neuer Küche inkl. Geräten plus 
Waschmaschine, 
Gesamtmiete inkl. Betriebskosten,  Euro 620,- (inkl. Heizung+Strom)  
3 Monatsmieten Kaution ( Euro 1.860,-) 

Für Fragen und Besichtigungstermin wenden Sie sich bitte an: 

Elisabeth Schuch, Tel: +43 676 33 66 820, email: sissi@schuch.at 

Um die Naturbestandsdaten in der 
Katastermappe der Marktgemeinde 
Ferschnitz aktuell zu halten, werden 
in regelmäßigen Abständen Natur-
bestandsvermessungen durchgeführt. 
In nächster Zeit werden deshalb von 
einem durch die Firma GISQuadrat 

beauftragten Vermessungsbüro diese 
notwendigen Vermessungsarbeiten 
durchgeführt. 
Es werden dabei die Gebäude 
selbst nicht betreten, sondern 
lediglich die jeweiligen Grundstücke.
Wir ersuchen die Eigentümer der 

Grundstücke in Ferschnitz gemäß 
der NÖ Bauordnung falls notwendig, 
dass Betreten ihrer Liegenschaften 
durch die oben erwähnten Ver-
messungstechniker zu gestatten. 
Wir bitten für diese notwendige 
Maßnahme um Ihr Verständnis.

mailto:sissi@schuch.at
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Winterdienst - Schneeräumung

Seitens der Marktgemeinde Fer-
schnitz wird auf die gesetzlichen An-

rainerverpfl ich-
tungen, insbeson-
dere gemäß § 93 
Straßenverkehrs-

ordnung 1960 hingewiesen:

§ 93 StVO 1960 lautet

„(1) Die Eigentümer von Liegen-
schaften in Ortsgebieten, ausge-
nommen die Eigentümer von unver-
bauten land- und forstwirtschaftlich 
genutzten Liegenschaften, haben 
dafür zu sorgen, dass die entlang 
der Liegenschaft in einer Entfernung 
von nicht mehr als 3 m vorhande-
nen, dem öffentlichen Verkehr die-
nenden Gehsteige und Gehwege 
einschließlich der in ihrem Zuge be-
findlichen Stiegenanlagen entlang 
der ganzen Liegenschaft in der Zeit 
von 06:00 bis 22:00 Uhr von Schnee 
und Verunreinigungen gesäubert 
sowie bei Schnee und Glatteis be-
streut sind. Ist ein Gehsteig (Geh-
weg) nicht vorhanden, so ist der 
Straßenrand in einer Breite von 1 m 
zu säubern und zu bestreuen. 

(2) Die in Abs. 1 genannten Perso-
nen haben ferner dafür zu sorgen, 
dass Schneewächten oder Eisbil-
dungen von den Dächern ihrer an 
der Straße gelegenen Gebäude 
bzw. Verkaufshütten entfernt wer-
den.
[…]

(6) Zum Ablagern von Schnee aus 
Häusern oder Grundstücken auf die 
Straße ist eine Bewilligung der Be-
hörde erforderlich. Die Bewilligung 
ist zu erteilen, wenn das Vorhaben 
die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüs-
sigkeit des Verkehrs nicht beein-
trächtigt.“

Im Zuge der Durchführung des Win-
terdienstes auf öffentlichen Ver-

kehrsflächen kann es aus arbeits-
technischen Gründen vorkommen, 
dass die Straßenverwaltung Flä-
chen räumt und streut, hinsichtlich 
derer die Anrainer/ Grundeigentü-
mer im Sinne der vorstehend ge-
nannten bzw. anderer gesetzlicher 
Bestimmungen selbst zur Räumung 
und Streuung verpflichtet sind.

Die Marktgemeinde Ferschnitz weist 
ausdrücklich darauf hin, dass

• es sich dabei um eine (zufällige) 
unverbindliche Arbeitsleistung 
der Gemeinde handelt, aus der 
kein Rechtsanspruch abgeleitet 
werden kann;

• die gesetzliche Verpflichtung 
sowie die damit verbundene zi-
vilrechtliche Haftung für die zeit-
gerechte und ordnungsgemäße 
Durchführung der Arbeiten in je-
dem Fall beim verpflichteten An-
rainer bzw. Grundeigentümer 
verbleibt;

• eine Übernahme dieser Räum- 
und Streupflicht durch still-
schweigende Übung im Sinne 
des § 863 Allgemeines Bürgerli-
ches Gesetzbuch (ABGB) hier-
mit ausdrücklich ausgeschlos-
sen wird

Die Marktgemeinde Ferschnitz er-
sucht um Kenntnisnahme und hofft, 
dass durch ein gutes Zusammenwir-
ken der kommunalen Einrichtungen 
und des privaten Verantwortungsbe-
wusstseins auch im kommenden 
Winter wieder eine sichere und ge-
fahrlose Benützung der Gehsteige, 
Gehwege und öffentlichen Straßen 
im Gemeindegebiet möglich ist.

Ferschnitzer 
Gewerbegutscheine   

Schenken um Freude zu machen! 

Nutzen Sie die 
Ferschnitzer Gewerbegutscheine 

und verschenken Sie diese 
zu Weihnachten! 

Die Gutscheine sind bei der 
Raiffeisenbank 

Mittleres Mostviertel in Ferschnitz 
erhältlich!

Frohe Weihnachten 
wünschen Ihnen die 

Ferschnitzer Gewerbebetriebe

© pixabay
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Folgende Bücher erhalten Sie am Gemeindeamt:
Auch die Bücher vom Schriftsteller Herrn Josef Marksteiner können Sie am Gemeindeamt erwerben.

Tolle Geschenke für Weihnachten!

„Das Schloss und die Herrschaft 
Senftenegg in Niederösterreich“

von Mag. Klaus Berger
120 Seiten

Preis: 44,50 €

„Die österreichische
Mostküche“

von Barbara Haiden
144 Seiten 

Preis: 16,90 €

“A Stückerl van 
Lebm”

von Franz Sachslehner
247 Seiten 

Preis: 15,90 €

“Erlebnis Moststraßen” - 
von Johann Hintermayr & 

Alois Schmutzer
168 Seiten 

Preis: 13,80€

“Vom Most zum Eisen”
von Franz R. 
Vorderwinkler

157 Seiten 

Preis: 16,00 €

Chronik 
„400 Jahre Markt Ferschnitz“

von Gottfried Langeder
511 Seiten

Preis: 25,00 €

“Nie gelebt und doch gestorben”
von Josef Marksteiner

541 Seiten
Preis: 16,00 €

“Blutcappuccino”
von Josef Marksteiner

423 Seiten
Preis: 15,00 €

“Korruption”
von Josef Marksteiner

424 Seiten
Preis: 15,00 €

“Der Bezirk Amstetten 
und seine Gemeinden”
Wirtschaftliche Leitung:
Prof. Dr. Heimo Cerny

405 Seiten
Preis: 27,50 €
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Vereinsstammtisch: Veranstaltungskalender 2025 wurde erstellt 
Zur Erstellung des Veranstaltungs-
kalenders 2025 wurden die Vereins-
verantwortlichen von der Markt-
gemeinde zum traditionellen Vereins-
stammtisch eingeladen.

Dieser fand im Restaurant  Albatros 
statt und wurde von Frau Vize-
bürgermeisterin Hermine Berger 
veranstaltet. Sie bedankte sich bei 
allen Vereinen für ihre vorbildliche 

Arbeit und das Mitwirken in unserer 
Gemeinde. Anschließend lud die 
Marktgemeinde zu einem gemein-
samen Abendessen ein.                                                                                                                        

Rückblick Beachchallenge 2024 – VC – Erlauftal 
 
Am 20.07.2024 fand die erste Beachchallenge bei der 
Sportanlage in Ferschnitz statt. 

Bei idealem Beachwetter wurden 40 Spiele auf dem Sandplatz und auf dem 
Funcourt mit Kunstrasen ausgetragen. 

Ab ca. 12.00 Uhr startete auch ein spannendes und lustiges 
Beerpongturnier, woran noch viele Kurzentschlossene teilnahmen. 

Verpflegt wurden die Spieler und Besucher mit einer Grillerei 
der Fleischmanufaktur Sonnleitner, mit Kaffee und Kuchen 
und mit selbstgemachtem Eis von der Familie Hochedlinger. 

Bedanken möchten wir uns 
• bei der Gemeinde, für die Bereitstellung der Sportanlage 
• beim USV für die gute Zusammenarbeit 
• bei den Sponsoren 
• bei den Spielern und Besuchern 
• bei Leo Roseneder und Doris Höfinger fürs 

Fotografieren am Veranstaltungstag 
 
Es war eine gemütliche Veranstaltung mit fairen und 
sehenswerten Volleyballspielen. 

Nächstes Jahr findet die 2. VCE Beachchallenge am 09.08.2025 statt. 

 
SAVE THE DATE: 09.08.2025! 
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07.01.2025

07.01.2025
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NÖ Landeskindergarten 
Ferschnitz
Impressionen aus dem Landeskindergarten Ferschnitz
Rund um den Namenstag des Hl. 
Martins setzen wir uns im Kinder-
garten mit dem Thema „TEILEN“ 
auseinander: 
Wir schenken uns Licht, und erfah-
ren dabei, dass wir selbst Licht für 
andere sein können. 
Gemeinsam bereiten wir uns in den 
Gruppen auf das Martinsfest vor.
Wir basteln, erneuern und verschö-
nern unsere Laternen, bewundern 
den hl. Martin auf der großen Lein-
wand im „Kino“ oder backen Kekse.
Bei Einbruch der Dunkelheit bieten 
wir unseren Gästen ein abwechs-
lungsreiches Programm: Lieder, 
Tänze, Rollenspiele und stim-
mungsvolle Lichtspielereien verzau-
bern uns alle und erwärmen unsere 
Herzen. 
In Andacht an den hl. Martin ziehen 
wir anschließend mit unseren Later-
nen in die dunkle Welt hinaus. 
Bei heißem Tee und leckeren Bä-
ckereien lassen wir den Abend 
schließlich dankbar ausklingen.

Herzlichen Dank nochmals an alle 
Elternbeiräte, Eltern, Helfer und Hel-
ferinnen, die durch ihr Mitwirken die 

Feste der sechs Gruppen für uns alle 
bereichert haben. 

DANKESCHÖN!!!
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Umweltarbeitskreis
Österreichweite FAIRTRADE-Verteilaktion 
zum Tag der Menschenrechte

Lebe länger - der Reparaturcafé! 

Dezember ist Schokozeit: doch die 
Situation der Kakaobauernfamilien 
ist oft bitter. Trotz großer Nachfrage 
und harter Arbeit bleibt den Meisten 
oft nur das Nötigste, um zu Überle-
ben. FAIRTRADE steht für stabile 
Mindestpreise und zusätzliche Prä-
mien. So werden ländliche Gemein-
schaften gestärkt und Kinderrechte 
geschützt. Alle FAIRTRADE-Ge-
meinden, -Schulen und Weltläden 
helfen dabei, dass diese Ziele er-
reicht und beworben werden. Sie 
geben dem fairen Handel Sichtbar-
keit, verankern das Thema im loka-
len Raum und bilden eine starke Be-

wegung, die Solidarität lebt, anstatt 
wegzusehen. Gemeinsam tun wir 
Großes mit einem kleinen Zeichen!

Verteilaktion in Ferschnitz
Wir, der Umweltarbeitskreis Fer-
schnitz, werden zu diesem Thema in 
der Aktionswoche vor dem Tag der 
Menschenrechte am 10. Dezem-
ber aufmerksam machen. 

Deshalb verteilen wir am 06. De-
zember in der Volksschule faire 
Schokolade an die Kinder. So möch-
ten wir uns gemeinsam für eine Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen 
und Einkommen der Kakaobäuer:in-
nen stark machen.

Ferschnitz ist seit 10 Jahren FAIR-
TRADE-Gemeinde und leistet ge-
meinsam mit mehr als 200 anderen 
FAIRTRADE-Gemeinden und über 

90 FAIRTRADE-Schools in ganz 
Österreich einen wesentlichen Bei-
trag zum fairen Handel. 

Nikolocheck
Eben haben Global 2000 und Süd-
wind den neuen Nikolocheck ver-
öffentlicht, der Empfehlungen für fair 
gehandelte Produkte gibt: www.fair-
trade.at/nikolocheck

Artikel von Viktoria Reiter
Pressevorlage von FAIRTRADE Österreich

Zum zweiten Mal organisierte der 
Umweltarbeitskreis regional – fair - 
nachhaltig einen Reparaturcafé im 
Zuge der Buchausstellung der Ka-
tholischen Jungschar. Beim Repara-
turcafé werden gemeinsam defekte 
Geräte/Kleidung/Maschinen begut-
achtet und Tipps zur Reparatur ge-
geben. 
Im Falle einer erfolgreichen Repara-
tur, freuten sich die Besitzer sofort. 

Waren Ersatzteile zur Reparatur 
notwendig, so konnten diese durch 
unseren Elektro-Experten Manfred 
Rücklinger im Nachgang beschafft 
und repariert werden. Die Bundes-
Förderaktion „Reparaturbonus“ er-
möglicht in solchen Fällen eine kos-
tengünstige Reparatur.
Beim diesjährigen Reparaturcafé 
wurden Entfeuchtungsgerät, Kinder-
spielwaren als auch Haushaltsgerä-

te wie eine Kaffeemaschine, Kü-
chenmaschine uvm. mitgebracht. 
Zum Großteil wurden Lösungen zur 
Reparatur gefunden um die Lebens-
dauer der Geräte zu verlängern. 
Durch längeres Geräteleben werden 
Umwelt und Brieftasche geschont.

Vielen Dank für die Mitwirkung an 
Robert Wischenbart, Robert Berger 
und Manfred Rücklinger
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Niederösterreichischer Zivilschutzverband - Tipp des Monats 

Alle Jahre wieder ...
… kommt es in der Weihnachtszeit 
zu Einsätzen der Feuerwehr, wenn 
Weihnachtsbäume oder Advents-
kränze in Flammen stehen. 
Zwischen dem ersten Advent und 
dem Dreikönigstag müssen Feuer-
wehren jährlich etwa 500 Woh-
nungsbrände löschen. 
Diese Brände verursachen nicht nur 
erhebliche Sachschäden, sondern 
führen auch zu Verletzungen und in 
manchen Fällen sogar zu Todesfäl-
len.
Die Adventszeit soll die besinnlichs-
te Zeit des Jahres sein, und die 
Weihnachtstage fröhlich und fest-
lich. Für die Feuerwehr sieht das je-
doch oft anders aus: Brände durch 
offenes Feuer oder Kerzen kommen 
in dieser Zeit etwa dreimal häufiger 
vor als sonst im Jahr. 
Häufigste Ursache sind trockene 
Adventskränze und Weihnachtsbäu-
me, die in beheizten Räumen 
schnell austrocknen und dadurch 
extrem leicht entflammbar werden. 
Auch wenn sie noch frisch wirken, 
können sie wie Zunder brennen und 
Vorhänge, Möbel und schließlich die 
ganze Wohnung in Brand setzen.

Tipps für ein sicheres Weihnachts-
fest:
Wer am Heiligen Abend echten Ker-
zenschein statt elektrischer Lichter-
ketten bevorzugt, kann mit ein paar 

einfachen Vorsichtsmaßnahmen 
das Brandrisiko deutlich verringern:

Adventskranz:
• Platzieren Sie den Kranz mit 

ausreichendem Abstand zu Vor-
hängen.

• Ersetzen Sie heruntergebrannte 
Kerzen rechtzeitig.

• Nutzen Sie eine feuerfeste Un-
terlage und verzichten Sie auf 
Tischdecken.

• Lassen Sie den Kranz nie unbe-
aufsichtigt, solange die Kerzen 
brennen.

Weihnachtsbaum:
• Achten Sie auf ausreichenden 

Abstand zwischen Baum und 
Vorhängen.

• Verwenden Sie geeignete Ker-
zenhalter und stellen Sie die 
Kerzen senkrecht (ggf. nachjus-
tieren, wenn Äste nachgeben).

• Lassen Sie den Baum niemals 
unbeaufsichtigt, solange Kerzen 
brennen.

• Auch andere brennende Kerzen 
sollten nie allein gelassen wer-
den.

• Ersetzen Sie heruntergebrannte 
Kerzen rechtzeitig.

• Halten Sie einen Handfeuerlö-
scher oder eine Löschdecke be-
reit.

• Sollte es doch zu einem Brand 
kommen: Rufen Sie sofort die 
Feuerwehr unter 122 (oder 112), 

und halten Sie Fenster und Tü-
ren geschlossen, um die Aus-
breitung des Feuers zu begren-
zen.

• Grundregel: Wenn der Baum 
bereits stark nadelt, verzichten 
Sie aufs Anzünden der Kerzen – 
es könnte ein ungewollt "feuri-
ger" Abschied werden.

Ein Tipp: schmücken Sie den Baum 
zusätzlich zu den traditionellen Ker-
zen mit elektrischen Lichterketten. 
Die übernehmen dann die stim-
mungsvolle Beleuchtung, wenn der 
Baum schon zu trocken für echte 
Kerzen ist. 

Noch ein Tipp: Zusätzlich sollten Sie 
in der Zeit rund um den Jahreswech-
sel auf mögliche Stromausfälle durch 
Schnee, Eis oder Stürme vorbereitet 
sein. Halten Sie eine Taschenlampe, 
ein Batterieradio und einen kleinen 
Vorrat an Notfallutensilien bereit. 
Ein trockener Weihnachts-
baum ist definitiv keine Al-
ternative als Lichtquelle!

 

  
USV Intersport Winninger Ferschnitz, am Sportplatz 11, 3325 Ferschnitz 

 

Wir machen wieder Hausbesuche 
am Donnerstag, den 5. Dezember 2024 

Anmeldungen am Gemeindeamt (07473) 8297 
oder RAIKA Ferschnitz (07473) 8323  

bis spätestens Mittwoch, den 04.12.2024. 

Terminwünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt! 
 

Wir freuen uns über freiwillige Spenden! 

Bitte eure Säckchen für den Hausbesuch vor der Haustüre bereitstellen! 
 

USV Nikolaus- 
Hausbesuche 

Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag!  
Junge Volkspartei Ferschnitz  

Weihnachtskindergarten 

 – gemeinsam auf das Christkind warten  

 

am 24.12.2024 von 12:30 – 15:00 Uhr 

im Turnsaal der Volksschule  

in Ferschnitz  

 

Alle Eltern sind eingeladen,  

diese Möglichkeit zu nutzen 

Bild: ©AdobeExpress
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Wildbret, Honig und mehr zu Weihnachten, 
Genuss und Natur erleben, Familie und Freunde 

verwöhnen. 
 

Die Jägerschaft bietet auch heuer wieder schmackhaftes und 
hochqualitatives Wild aus der Region an.  

Dieses Jahr werden noch einige regionale Austeller mit ihren Produkten 
bei unserem Weihnachtsverkauf dabei sein.  

 
Der Weihnachtsverkauf findet am, 21. Dezember 2024, 

ab 13:00-18:00 Uhr statt.  
Ab 16:00 Uhr, Auftritt der Jagdhornbläser 

 
Ort: Meierhof Schloss Senftenegg 

 
Für Verpflegung ist gesorgt! 

 
Anfragen und Vorbestellungen bitte per E-Mail oder WhatsApp an: 

sissi@schuch.at, Mob. 06763366820  

 

NÖ Dorf- und Stadterneuerung GmbH DORN, Purkersdorfer Straße 6a, 3100 St. Pölten
service@dorf-stadterneuerung.at | T: +43 2742 / 34 000 | W W W.DORF-STADTERNEUERUNG. AT

Wir sind die Dorf- & Stadterneuerung, ein zuverlässiges und innovatives Unternehmen im Bereich  
der Regionalentwicklung in Niederösterreich. Als Regionalberaterin / Regionalberater haben Sie bei  
uns die Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung und Entwicklung von Kleinregionen, Gemeinden und 
Dorferneuerungsvereinen in Niederösterreich mitzuwirken und sie bei der Umsetzung von regionalen 
Projekten zu unterstützen. 

IHRE HAUPTAUFGABEN
 » Informationsdrehscheibe für  

 Kleinregionen, Gemeinden und  
 Dorferneuerungsvereine
 » Vorstellung des Angebots der Dorf- &  

 Stadterneuerung im Rahmen von  
 Einzelgemeindegesprächen
 » Planung, Durchführung und Nach- 

 bereitung von Kleinregionssitzungen
 » Betreuung von Initiativen & Maßnahmen,  

 Kleinregionen, Gemeinden und Dorf- 
 erneuerungsvereinen im Bereich der 
 Regionalentwicklung
 » Umsetzung der Hauptregionsstrategie  

 in Teilregionen
 » Förderlotsin / Förderlotse

IHRE VORAUSSETZUNGEN
 » Identifikation mit der Region
 » Fachwissen, z.B. Studium der Raum- 

 planung, Geographie/Raumordnung,  
 Regionalentwicklung, Landschafts- 
 planung, Umwelt- und Bioressourcen- 
 management, etc. oder Matura mit  
 entsprechender Berufserfahrung
 » Idealerweise praktische Erfahrungen in  

 den Bereichen der Kommunal- und  
 Regionalentwicklung und in der Projekt- 
 entwicklung 
 » Kommunikationsfreude und Teamfähigkeit
 » Selbstständiges und lösungsorientiertes  

 Arbeiten sowie sicheres und freundliches  
 Auftreten
 » Bereitschaft zu Abendterminen
 » Führerschein B und eigener PKW

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort

Regionalberaterin / Regionalberater (m/w/d) 
mit Schwerpunkt Regionalentwicklung für das Mostviertel

UNSER ANGEBOT
 » Sinnstiftende Arbeit zur Mitgestaltung  

 der Hauptregion Mostviertel
 » Abwechslungsreiche Tätigkeiten  

 (verschiedene Gemeinden mit unter- 
 schiedlichen Anforderungen)
 » Flexible Arbeitszeiten
 » Möglichkeit von Homeoffice
 » Moderne Büroausstattung
 » Attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten

ECKDATEN ZUR POSITION
 » Unbefristetes Dienstverhältnis im Ausmaß  

 von 40 Wochenstunden zum ehestmöglichen 
 Dienstantritt
 » Arbeitsort: Hauptregion Mostviertel –  

 Reisebereitschaft ist daher Voraussetzung
 » Einstiegsgehalt: lt. Kollektivvertrag für  

 Angestellte in Information und Consulting,  
 mindestens € 2.956,17 brutto / 40 Wochen- 
 stunden bis zu € 3.783,88 (je nach anrechen- 
 baren Vordienstzeiten)

Wenn Sie Interesse an dieser spannenden und  
abwechslungsreichen Herausforderung haben und 
Teil unseres dynamischen Teams werden möchten, 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen bitte bis spätestens 29.11.2024 an  
service@dorf-stadterneuerung.at

Das Team der Dorf- & Stadterneuerung

freut sich auf Ihre Bewerbung!

 

 

 
 
 
 
STELLENAUSSCHREIBUNG  
 
Der Gemeindeverband der Musikschule Ybbsfeld   
sucht eine Lehrkraft für das Fach  
 
Querflöte (Karenzvertretung) 
  
im Ausmaß von 13,6 Wochenstunden,  
befristet, Beginn ab 16. Dezember 2024. 
 
Anstellungserfordernisse:  
- Österreichische oder EU-Staatsbürgerschaft  
- In Ausbildung befindend oder mit abgeschlossenem Musikstudium 
- Führerschein B (Unterrichtsstandorte: Steinakirchen am Forst und Neustadtl an der 
Donau/Niederösterreich) 
 
Die Anstellung erfolgt nach den Bestimmungen des NÖ 
Gemeinde - Vertragsbedienstetengesetzes (NÖ GVBG) in der geltenden Fassung.  
 
Dem Bewerbungsschreiben sind anzuschließen:  
- Lebenslauf mit Foto  
- Staatsbürgerschaftsnachweis  
- Kopie der Ausbildungszeugnisse  
 
Aufgabenbereich:  
- Erfüllung der im §46a (NÖ GVBG) genannten Aufgaben als Musikschullehrer/in  
- Planung und Durchführung schulischer Veranstaltungen (Konzerte, Projekte, etc.)  
- Zusammen- und Mitarbeit mit den KollegInnen der Fachgruppe Querflöte 
 
Vorstellungsgespräch und Vorunterrichten: 
- Am Dienstag, 10. Dezember 2024, Lindenstraße 18, 3372 Blindenmarkt, findet ein 
Hearing mit Kurzvorspiel, Vorunterrichten und anschließendem Gespräch statt. 
 
 
Bewerbungen bis Montag, 2. Dezember 2024 an:  
 
Musikschulleiter 
Mag. Johann Grabner 
Lindenstraße 18 
3372 Blindenmarkt 
t = 07473 – 61 17 
m= 0650 – 9780784 

johann.grabner@musikschule-ybbsfeld.at 
www.musikschule-ybbsfeld.at 

mailto:sissi@schuch.at
mailto:johann.grabner@musikschule-ybbsfeld.at
http://www.musikschule-ybbsfeld.at/
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DEZEMBER 31
EINLASS: 18 UHR
BUFFET AB 19 UHR
ENDE DER VERANSTALTUNG 1 UHR

LIVE BAND

2024

BEGRENZTE  TEILNEHMERANZAHL,
BITTE UM ANMELDUNG BIS 26.12.2024
+43 670 651 3353

BUFFET & GETRANKE
ALL INKLUSIVE UM € 60,- PRO PERSON

EDLA 18, 3325 FERSCHNITZ
RESTAURANT ALBATROS

WWW.RESTAURANT-ALBATROS.AT

GEMÜTLICH FEIERN
WIE ZU HAUSE 
NUR OHNE AUFWAND

Samstag, 14.12.2024, 16:30 Uhr Sonntag, 15.12.2024, 09:00 Uhr

Michael Teufel (Orgel)
Stubenmusik Berger

Kirchenchor Ferschnitz
Kinderchor der VS Ferschnitz

Musikverein Ferschnitz

Michael Teufel (Orgel)
Chor all2gether

Musikverein Ferschnitz

Alle Jahre wieder
in der Pfarrkirche Ferschnitz

Obmann Georg Berger, AT-3325 Ferschnitz, Marktplatz 7, ZVR 1134092736

Eintritt: Freiwillige Spenden für die Kirchenorgel in Ferschnitz

19:00 Uhr: Umrahmung der heiligen Messe

09:30 Uhr: Umrahmung der heiligen Messe

ADVENTKONZERT

Nach der Messe lädt der
Orgelverein in den Pfarrhof zur
Agape mit heißen Getränken,
Weihnachtsbäckereien und

Würsteln.

Nach dem Konzert lädt der
Orgelverein in den Pfarrhof zu

heißen Getränken und
Weihnachtsbäckereien.

Cap Gerald e.U.  |  Edla 3  |  3325 Ferschnitz  |  0676-570 90 77  |  office@fenster-amstetten.at

FEUERWERKE
PINTO

ab sofort bei CAP Gerald e.U. 

Ganzjährig bei uns erhältlich. 
Perfekt für Geburtstage, Hochzeiten, uvm, ... 

Bild von Pinto-Feuerwerke GmbH

SILVESTER KOMMT NÄHER

Bezahlung nur gegen Barablöse!




